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Wichtige Informationen zum Unterricht in der Musikschule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

obwohl  der Schulbetrieb durch die Schul- und Entgeltordnung eindeutig geregelt  ist,  kommt es bei der 
Umsetzung dieser Richtlinien immer wieder zu Missverständnissen und Unstimmigkeiten zwischen Eltern und 
Schulleitung. Darum möchten wir mit diesem Informationsblatt Antworten auf häufig gestellte Fragen zum 
Unterricht in der Musikschule Alfeld geben.

Warum kann es nach einer Anmeldung einige Zeit dauern bis der Unterricht beginnen
kann?
Da die meisten unserer Lehrkräfte ihren zeitlichen Möglichkeiten entsprechend an der Musikschule Alfeld 
ausgelastet sind,  kam es in einigen Fächern bei erhöhter Nachfrage zu Wartezeiten kommen, bis neue 
Unterrichtskapazitäten geschaffen werden können. In diesem Fall wird der/die Schüler/ln auf eine Warteliste 
gesetzt und entsprechend dem Eingang der Anmeldung bei der Unterrichtseinteilung berücksichtigt. 

Warum müssen  in den Ferien  Unterrichtsgebühren  gezahlt  werden,  obwohl  kein  Unterricht 
stattfindet?
Für den Unterricht in der Musikschule ist laut Entgeltordnung eine Jahresgebühr zu entrichten, die in zwölf  
Monatsraten aufgeteilt wird. Es wird also nicht, wie fälschlicherweise oft angenommen. in den Ferien für 
etwas bezahlt, wofür es von der Musikschule keine Gegenleistung gibt, da die Jahresgebühr ausschließlich 
für den Unterricht außerhalb der Schulferien gezahlt wird. Eine Zahlungsverpflichtung auch während der 
Schulferien entsteht also lediglich durch die Aufteilung der Jahresgebühr in Monatsraten. 

Warum ist der 30.06. kein  Kündigungstermin?
Im Gegensatz zu vielen anderen Musikschulen, in denen lediglich eine Kündigung zum Schuljahresende oder 
halbjährlich  möglich  ist,  bietet  die  Musikschule  Alfeld  mit  dem  31.03.,  30.09.  und  31.12.  drei 
Kündigungstermine  im  Jahr  an.  Eine  Kündigung  zum  30.06.  ist  nicht  möglich,  da  wegen  der  im  Juli  
beginnenden  Sommerferien  eine  frei  werdende  Unterrichtsstunde  nicht  gleich  wieder  an  einen  neuen 
Schüler vergeben werden könnte. 

Wie oft darf der Unterricht ausfallen, bevor die Unterrichtsgebühr rückvergütet wird?
Hierzu  sieht  die  Schulordnung  eine  eindeutige  Regelung  vor:  „Bei  Krankheit  einer  Lehrkraft  wird  nach 
Möglichkeit eine Vertretung gestellt, die den Unterricht übernimmt. Sollte dies nicht möglich sein, muss der 
Unterricht  leider  ausfallen.  Sollte  der  Unterricht  pro  Schuljahr  mehr  als  3  mal  aus  Gründen,  die  die 
Musikschule zu vertreten hat,  ausfallen,  wird ab der 4.  ausgefallenen Stunde auf  Antrag am Ende des 
Schuljahres rückvergütet (1/4 Monatsgebühr pro ausgefallene Unterrichtsstunde).“  Es müssen also lediglich 
3 ausgefallene Unterrichtsstunden pro Schuljahr in Kauf genommen werden. Da selbstverständlich auch für 
Musikschullehrer/Innen eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall garantiert ist, wäre ein sofortiger Wegfall der 
Unterrichtsgebühr bei Krankheit der Lehrkraft von der Musikschule nicht zu finanzieren.

Warum  ist  in  den  meisten  Fällen  eine  Vertretung  oder  ein  Nachholen  der  Stunden  nicht 
möglich?
Da sich die tägliche Arbeitszeit von Musikschullehrer/Imien auf einen begrenzten Zeitraum (Nachmittag bis 
früher  Abend)  konzentriert,  sind  die  meisten  unserer  Lehrkräfte  in  dieser  möglichen  Unterrichtszeit 
ausgelastet,  so dass häufig  weder eine Vertretung noch ein Nachholen von Stunden zeitlich überhaupt 
möglich wäre. Nachholtermine an Wochenenden oder in den Ferien können nur die Ausnahme bleiben, da 
die allgemeinbildenden Schulen und damit auch die Unterrichtsräume normalerweise geschlossen sind. 

Für  weitere  Fragen  stehen  wir  natürlich  gerne  zur  Verfügung.  Über  Kritik  und  Anregungen,  entweder 
telefonisch oder auch im Gästebuch unserer Homepage (www.musikschule-alfeld.de), würden wir uns sehr 
freuen.
Viel Freude beim Musizieren in der Musikschule wünschen
Simon van Zoest  Tamara Brinkmann
Musikschulleiter Sekretariat
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